
ErgGVO: § 15b Jahresübersicht über die Geschäftstätigkeit(zu § 71 GVO)

§ 15b 
Jahresübersicht über die Geschäftstätigkeit
(zu § 71 GVO)

Eine Jahresübersicht über die Geschäftstätigkeit nach dem Vordruck GV 12 braucht der Gerichtsvollzieher 
nicht zu führen.


